
Allgemeine Einkaufsbedingungen (AEB) 
 

Allgemeine Einkaufbedingungen (AEB) Freigabe: 24.09.2020 | DSC | Version 1.0 Seite 1 von 4 

1. Geltungsbereich 

1.1 Die nachstehenden Bedingungen finden Anwen-
dung auf Kaufgeschäfte, bei denen Elma Electronic 
AG («Elma») als Käufer gegenüber natürlichen  
oder juristischen Personen oder rechtsfähigen Per-
sonengesellschaften auftritt, die im Abschlusszeit-
punkt in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbst-
ändigen beruflichen Tätigkeit handeln (Unterneh-
mer). 

Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen 
abweichende Bedingungen des jeweiligen Vertrags-
partners werden nicht anerkannt; dies gilt auch 
dann, wenn wir den AGB’s oder sonstigen Vertrags-
bedingungen des jeweiligen Vertragspartners nicht 
ausdrücklich widersprechen. Mit der Annahme  
unseres Auftrags werden unsere Einkaufsbeding-
ungen uneingeschränkt anerkannt. Unsere Ein-
kaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen 
Geschäfte mit dem jeweiligen Vertragspartner. 

1.2 Abweichungen von unseren Einkaufsbedingungen 
gelten nur, wenn und soweit sie in dem jeweiligen 
Vertrag schriftlich niedergelegt und durch uns 
schriftlich bestätigt worden sind. Gleiches gilt für 

die Anwendung und Einbeziehung von Lieferbe- 
dingungen des Vertragspartners. 

2. Vertragsabschluss 

2.1 Alle Angebote sind für uns kostenlos und unver-
bindlich. Erstellt der Vertragspartner auf-grund ei-
ner Anfrage von Elma ein Angebot, so hat er sich 
dabei genau an die in unserer Anfrage enthaltenen 
Vorgaben zu halten und auf etwaige Abweichungen 
hiervon ausdrücklich hinzuweisen. Unbeschadet 
dessen stellen Mass- und Gewichtsangaben sowie 
sonstige Beschreibungen, wie sie in Katalogen, An-
zeigen oder Preislisten enthalten sind, nur Nähe-
rungswerte dar, die für uns erst dann verbindlich 
sind, wenn wir sie ausdrücklich in den Vertrag mit-
einbeziehen. 

Die von uns vor Vertragsschluss übermittelten  
Daten bleiben im Übrigen unser ausschliessliches 
Eigentum und dürfen Dritten nicht zugänglich  
gemacht werden. 
Angebote des Unternehmers ohne Fristangaben 
sind für diesen 90 Tage bindend. 

2.2 Bestellungen, Vereinbarungen, Änderungen und 
mündliche Nebenabreden sind nur verbindlich, 
wenn sie durch uns schriftlich erteilt oder bestätigt 
werden. 

2.3 Nimmt der Vertragspartner die Bestellung von Elma 
nicht innerhalb von 3 Werktagen, nach Zustellung, 
schriftlich an (Auftragsbestätigung), so sind wir be-
rechtigt, die Bestellung zu widerrufen. Kann Elma 
durch Vorlage eines Sendeberichts nachweisen, 
dass Elma eine Erklärung per Telefax   oder Daten-
fernübertragung (einschliesslich E-Mail) versandt 
hat, gilt die Erklärung als dem Vertragspartner 
zugegangen. 

2.4 Elma kann Änderungen des Liefergegenstandes 
auch nach Vertragsabschluss verlangen, soweit 
dies für den Vertragspartner, insbesondere unter 
Berücksichtigung etwaiger Mehr- oder Minder- 
kosten sowie Liefertermine, zumutbar ist. 

2.5 Der Vertragspartner hat den Vertragsabschluss 
vertraulich zu behandeln. Dritten gegenüber darf er 
Elma als Vertragspartner nur nach unserer aus-
drücklichen schriftlichen Zustimmung als     

Referenz benennen. Dies gilt auch für etwaige  
Hinweise in Werbematerialien. 

3. Preise 

3.1 Der in der Bestellung ausgewiesene Preise sind  
bindend und stellen einen Festpreis dar. Die Preise 
verstehen sich zzgl. der jeweils gültigen Mehrwert-
steuer. 

3.2 Sollte ein Preis «ab Werk» oder «ab Lager» verein-
bart worden sein, so ist der von Elma zu benen-
nende Hausspediteur zu beauftragen. In diesem 
Fall trägt der Vertragspartner alle Kosten 
einschliesslich Beladung (ohne Rollgeld), die bis zur 
Übergabe an den Frachtführer entstehen. 

3.3 Liegt zwischen den Vertragsparteien ein Aussen-
handelsgeschäft (mit Grenzüberschreitung) vor, so 
gelten die Incoterms (Internationale Handelsklau-
seln) sowie die CMR (Internationale Vereinbarung 
über Beförderungsverträge auf Strassen) in ihrer 
jeweils gültigen Fassung als vereinbart. 

4 Zahlungsbedingungen 

4.1 Rechnungen sind vollständig, d.h. einschliesslich 
aller dazugehöriger Unterlagen, nach erfolgter   
Lieferung in ordnungsgemässer Form einzureichen. 

Massgebend für die Bezahlung sind die tatsäch- 
lichen Mengen, Gewichte oder sonst der Lieferung 
zu Grunde liegenden Einheiten sowie die vereinbar-
ten Preise. 

4.2 Die Zahlung erfolgt auf dem handelsüblichen Wege. 
Elma bezahlt, sofern nichts anderes schriftlich ver-
einbart ist, den Kaufpreis gerechnet ab Lieferung 
und Rechnungserhalt innerhalb von 60 Tagen 
netto. 

4.3 Soweit Bescheinigungen über Materialprüfungen 
vereinbart sind, bilden sie einen wesentlichen Be-
standteil der Lieferung und sind zusammen mit der 
Lieferung an Elma zu übersenden. Die Zahlungsfrist 
gem. Ziff. 4.2 beginnt nicht vor dem Zugang der 
vereinbarten Bescheinigung. 

4.4 Zahlungen stellen keine Anerkennung der Richtig-
keit der Rechnung und / oder der Vertragsmässig-
keit der Leistung dar. Bei fehlerhafter Lieferung ist 
Elma berechtigt, die Zahlung wertanteilig bis zur 
ordnungsgemässen Erfüllung zurückzuhalten.   
Weitere Ansprüche bleiben unberührt. 

4.5 Elma kann sämtliche Forderungen, die der Ver-
tragspartner gegen ihr hat, mit sämtlichen  
Forderungen, die Elma gegen den Vertragspartner 
zustehen, verrechnen. 

5 Liefertermin, Lieferverzug, höhere Gewalt, 
Gefahrenübergang 

5.1 Die in unserer Bestellung angegebene Lieferzeit ist 
bindend. Der Vertragspartner gerät bei Versäum-
ung eines festen Liefertermins mit der Lieferung in 
Verzug, ohne dass es einer Mahnung bedarf. Mass-
gebend für die Einhaltung des Liefertermins ist bei 
Bringschulden, der Eingang der Ware, bei der von 
Elma genannten Empfangs- bzw. Verwendungs-
stelle. Sofern eine Abnahme erforderlich ist, kommt 
der Vertragspartner ohne Mahnung in Verzug, 
wenn er die Leistung zum vereinbarten Termin 
nicht in einer Weise erbracht hat, nach der die Ab-
nahme nicht verweigert werden kann (OR Art.102). 

5.2 Erkennt der Vertragspartner, dass der vereinbarte 
Termin nicht eingehalten werden kann, unab-
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hängig aus welchem Grund, sind wir unverzüglich 
schriftlich über die Nichteinhaltung des Termins  
sowie über die voraussichtliche Dauer der Verzöge-
rung zu unterrichten. 

5.3 Im Falle des Verzuges des Vertragspartners sind 
wir nach erfolglosem Ablauf einer dem Vertrags-
partner gesetzten Nachfrist berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten sowie Schadensersatz, statt 
der Leistung, zu verlangen. Weitergehende gesetz-
liche Ansprüche bleiben unberührt. 

5.4 Gerät der Vertragspartner in Lieferverzug, so sind 
wir berechtigt, eine Vertragsstrafe in Höhe von 
0.5% der Gesamtauftragssumme der verspäteten 
Lieferung pro Arbeitstag, um den der Liefertermin 
überschritten wird, höchstens jedoch 5% der Kauf-
summe, zu verlangen. Die Geltendmachung weiter-
gehender Schadensersatzansprüche bleibt unbe-
rührt. Elma bleibt das Recht vorbehalten, die 
verwirkte Strafe als Mindestbetrag des Schadens zu 
verlangen. Die Geltendmachung einer Vertrags-
strafe ist nach vorbehaltloser Zahlung der Schluss-
rechnung ausgeschlossen. 

5.5 Alle Ereignisse höherer Gewalt berechtigen jeden 

Vertragspartner, die Erfüllung übernommener  
Verpflichtungen hinauszuschieben oder, wenn die 
Ausführung des Vertrages ganz oder teilweise  
unzumutbar wird, insoweit vom Vertrag zurückzu-
treten, ohne dass dem anderen Vertragspartner 
hieraus Schadensersatzansprüche erwachsen. Als 
höhere Gewalt gelten alle Ereignisse, die unerwar-
tet auftreten und von keiner der Parteien schuldhaft 
herbeigeführt wurden, insbesondere Naturkata-
strophen, Feuer, Blitzschlag, Explosionen, Gift-  
oder Gasaustritt, Überschwemmungen, allgemeine 
Versorgungsstörungen, kriegerische, terroristische 
oder vergleichbare Einwirkungen, Arbeitskämpfe, 
im eigenen oder in fremden Betrieben, sowie staat-
liche Eingriffe. Höherer Gewalt gleichgestellt sind 
auch schwere Betriebsstörungen, die eine Ein-
schränkung oder Einstellung des Betriebes herbei-
führen, und   sonstige Umstände, die die Erfüllung 
von Verpflichtungen wesentlich erschweren oder 
unmöglich machen, unabhängig davon, ob sie bei 
einem Vertragspartner oder bei Dritten eintreten, 
soweit sie vom Vertragspartner oder dem Dritten 
nicht zu vertreten sind. 

5.6 Bei früherer Anlieferung als vereinbart ist Elma 
nicht zur Annahme verpflichtet. Elma kann wahl-
weise die Ware auf Kosten des Vertragspartners  
zurücksenden oder die Ware bis zum vereinbarten 
Liefertermin auf Kosten und Gefahr des Vertrags-
partners einlagern. Eine vorzeitige Lieferung lässt 
einen etwaigen Fälligkeitstermin unberührt. 

5.7 Teillieferungen akzeptiert Elma nur nach aus-
drücklicher schriftlicher Vereinbarung. Ist eine  
Teillieferung vereinbart, hat der Vertragspartner 
die verbleibende Restmenge der Ware aufzuführen. 

5.8 Ist in einzelnen Lieferverträgen mit uns nichts an-
deres vereinbart, so geht die Gefahr des zufälligen 
Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung 
der Ware mit ordnungsgemässer und vollständiger 
Lieferung frei Haus am genannten Bestimmungsort 
auf uns über; bei grenzüberschreitenden Liefer- 
ungen (Aussen-handel) gelten die jeweils gültigen 
Incoterms; soweit keine Individualabsprache  
erfolgt, gilt DDP (Delivery Duty Paid). 

 

6 Lieferung 

Der Vertragspartner legt jeder Sendung einen  
Lieferschein mit folgenden Angaben bei: Elma  
Bestell- und Artikelnummer, genaue Beschreibung 
des Artikels und Angabe, ob es sich um eine Teil-, 
Muster-, Rest- oder Volllieferung handelt. Bei  
Erstbemusterungen legt uns der Lieferant unaufge-
fordert Messprotokolle der Lieferung bei. Der 
Lieferant stellt uns auf Verlangen weitere  
Dokumente aus, insbesondere Test- und Prüfproto-
kolle, Montage-, Betriebs-, Unterhaltanleitungen, 
SPC-Auswertungen, Konformitätserklärungen nach 
den jeweils einschlägigen Bestimmungen. 

7 Haftung 

Der Vertragspartner haftet für jegliche Form von 
Vertragsverletzungen nach den gesetzlichen Vor-
schriften, soweit in den Einkaufsbedingungen etwas 
nicht anderes geregelt ist. 

8 Gewährleistung 

8.1 Der Vertragspartner steht dafür ein, dass die Liefe-
rung / Leistung dem neusten Stand der Technik, 
Vorschriften über die technische Sicherheit, den 
Arbeits- und Umweltschutz in den einschlägigen 
Gesetzen, Verordnungen und Bestimmungen von 
Behörden und Fachverbänden sowie den besonde-
ren vertraglichen Vereinbarungen entspricht. Sind 
im Einzelfall Abweichungen von diesen Vorschriften 
notwendig, muss der Vertragspartner hierzu unsere 
schriftliche Zustimmung einholen; etwaige Ansprü-
che von Elma werden hierdurch nicht berührt. Hat 
der Vertragspartner Bedenken gegen die von Elma             
gewünschte Art der Ausführung, so hat er diese   
Elma unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

8.2 Vertragsspezifikationen technischer und sonstiger 
Art bezüglich zu erbringender Lieferungen oder 
Leistungen stellen eine jeweils vereinbarte Be-
schaffenheit dar; dies gilt für eine Beschreibung des 
Lieferumfangs sowie für eine Zeichnung. 

8.3 Der Vertragspartner verpflichtet sich, bei seinen 
Lieferungen / Leistungen sowie bei Zulieferungen 
oder Nebenleistungen Dritter im Rahmen des 
wirtschaftlich und technisch Möglichen umwelt-
freundliche Produkte und Verfahren einzusetzen. 
Der Vertragspartner haftet für die Umweltverträg-
lichkeit der gelieferten Produkte und Verpackungs-
materialen sowie für alle Folgeschäden, die durch 
die Verletzung seiner gesetzlichen Entsorgungs-
pflichten entstehen. Auf Verlangen von Elma wird 
uns der Vertragspartner ein Beschaffenheitszeugnis 
für die gelieferte Ware ausstellen. 

8.4 Elma beschränkt die Wareneingangsprüfung für 
Lieferungen des Vertragspartners auf die Feststel-
lung offener Fehler, wie der Einhaltung von Menge 

und Identität der bestellten Vertragsprodukte sowie 
von Transport- und Verpackungsschäden. Dabei 
auftretende Verpackungsschäden werden innerhalb 
von 10 Werktagen nach Lieferung angezeigt. Im 
Übrigen wird die Elma die gelieferten Waren nach 
den Gegebenheiten eines ordnungsgemässen Ge-
schäftsablaufes fertigungsbegleitend überprüfen 
und dabei auftretende Mängel unverzüglich nach 
deren Feststellung dem Lieferanten anzeigen.  
Soweit später während der Gewährleistungszeit ein 
Mangel am Liefergegenstand auftritt, ist dieser  
unverzüglich nach Entdeckung von Elma dem  
Lieferanten zu melden. 
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8.5 Mangelhafte Lieferungen sind unverzüglich durch 
einwandfreie Lieferungen zu ersetzen und mangel-
hafte Leistungen durch fehlerfreie zu wiederholen. 
Im Falle von Entwicklungs- oder Konstruktions- 
fehlern sind wir berechtigt, sofort die in Ziffer 7  
vorgesehenen Rechte geltend zu machen. 

8.6 Eine Nachbesserung mangelhafter Lieferungen  
oder Leistungen bedarf unserer schriftlichen 
Zustimmung. Während der Zeit, in der sich der    
Gegenstand der Lieferung nicht in unserem  
Gewahrsam befindet, trägt der Lieferant die Gefahr 
des zufälligen Untergangs. 

8.7 Beseitigt der Lieferant den Mangel auch innerhalb 
einer gesetzten angemessenen Nachfrist nicht, so 
können wir nach unserer Wahl vom Vertrag zurück-
treten oder die Vergütung mindern und jeweils  
zusätzlich Schadensersatz fordern. 

8.8 In dringenden Fällen (insbesondere bei Gefähr-
dung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr 
aussergewöhnlich hoher Schäden) oder zur  
Beseitigung geringfügiger Mängel sowie im Fall  
eines Verzuges bei der Beseitigung eines Mangels, 
sind wir berechtigt, nach vorhergehender 

schriftlicher Information und nach Ablauf einer der 
Situation angepassten Nachfrist, auf Kosten des 
Lieferanten den Mangel und etwa dadurch entstan-
dene Schäden selbst oder durch einen Dritten  
jeweils auf Kosten des Lieferanten beseitigen zu 
lassen. Dies gilt auch, wenn der Lieferant verspätet 
liefert oder leistet und wir Mängel sofort beseitigen 
müssen, um einen eigenen Lieferverzug zu vermei-
den. 

8.9 Gewährleistungsansprüche wegen mangelhafter 
Lieferung verjähren nach 24 Monaten, gerechnet 
ab dem Gefahrübergang. Gewährleistungsansprü-
che für mangelhafte Reserveteile und für Handels-
ware, die als solche im Vertrag besonders bezeich-
net ist, verjähren nach 24 Monaten ab Inbetrieb-
nahme oder Auslieferung an den Kunden, spätes-
tens jedoch 3 Jahre nach Lieferung an uns. Für den 
Fall, dass Lieferteile auf Mängel untersucht oder 
Mängel an Lieferteilen beseitigt werden mussten 
und die Lieferteile daher nicht in Betrieb bleiben 
konnten, verlängert sich die Zeit der Gewährleis-
tungspflicht entsprechend. Für ausgebesserte oder 
neu gelieferte Teile beginnt die vorgenannte  
Gewährleistungsverjährungsfrist im Zeitpunkt der 
Beendigung der Ausbesserung bzw. der Neuliefe-
rung von neuem. 

8.10 Sofern uns im kaufmännischen Verkehr die Unter-
suchung der Lieferung oder Leistung und die  
Mängelanzeige obliegen, sind Untersuchung und 
Mängelanzeige fristgerecht erfolgt, wenn sie inner-
halb von 10 Werktagen nach Ablieferung erfolgen. 
Die Anzeige eines Mangels, der sich erst später 
zeigt, ist fristgerecht bis zum Ablauf von 10 Werk-
tagen nach Entdeckung des Mangels (vgl. OR 201, 
367, 370) erfolgt. 

8.11 Ist die Ware im Zeitpunkt des Erwerbs durch Elma 
mit einem Rechtsmangel behaftet, stellt der  
Vertragspartner Elma von etwaigen bestehenden 
Ansprüchen Dritter frei. Gewährleistungsansprüche 
wegen Rechtsmängeln verjähren nach 3 Jahren, 
beginnend mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und Elma von dem  
Anspruch begründenden Umständen und der  
Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne 
grobe Fahrlässigkeit erlangen musste, ohne Rück-

sicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige  
Unkenntnis in 10 Jahren von ihrer Entstehung an. 

 
9 Produkthaftung 

9.1 Wird Elma wegen Verletzung behördlicher Sicher-
heitsvorschriften oder in- / ausländischer Produkt-
haftungsregelungen wegen einer Fehlerhaftigkeit 
des Produktes in Anspruch genommen, die auf die 

vom Vertragspartner gelieferte Ware zurückzufüh-
ren ist, ist Elma berechtigt, Schadensersatz zu ver-
langen, soweit ein etwaiger Schaden durch das von 
dem Vertragspartner gelieferte Produkt verursacht 
wurde.  Dieser Schadensersatz umfasst auch die 
Kosten einer notwendigen Rückrufaktion. Sofern 
ein Fehler an einem von dem Vertragspartner  
gelieferten Teil auftritt, so wird vermutet, dass der 
Fehler ausschliesslich im Verantwortungsbereich 
des Vertragspartners entstanden ist. 

9.2 Der Vertragspartner ist verpflichtet, eine nach Art 
und Umfang geeignete, dem neusten Stand der 
Technik entsprechende Qualitätssicherung durch-
zuführen und Elma diese nach Aufforderung nach-
zuweisen. Soweit Elma dies für erforderlich hält, 
wird der Vertragspartner eine entsprechende 
Qualitätssicherungsvereinbarung abschliessen. 

9.3 Der Vertragspartner wird sich gegen alle Risiken 
aus der Produkthaftung einschliesslich des Rück-
rufrisikos in angemessener Höhe versichern und 
Elma auf Verlangen die Versicherungspolice zur 
Einsicht vorlegen. 

10 Schutzrechte 

10.1 Der Vertragspartner sichert zu, dass sämtliche 
Lieferungen frei von Schutzrechten Dritter sind und 
insbesondere, dass durch die Lieferung und Benut-
zung der Liefergegenstände Patente, Lizenzen oder 
sonstige Schutzrechte Dritter weltweit nicht  
verletzt werden. 

10.2 Der Vertragspartner stellt Elma und deren Kunden 
von Ansprüchen Dritter aus etwaigen Schutz-
rechtsverletzungen frei und trägt alle Kosten, die 
Elma in diesem Zusammenhang entstehen. 

10.3 Elma ist berechtigt, unter Berücksichtigung der 
Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmannes auf 
Kosten des Vertragspartners die Genehmigung zur 
Benutzung der betreffenden Liefergegenstände und 
Leistungen vom Berechtigten zu bewirken. 

11 Werkzeuge, Zeichnungen, andere Unterlagen 

11.1 Alle Ausführungsunterlagen, Vorrichtungen, Werk-
zeuge, Modelle usw., die dem Vertragspartner 
überlassen worden sind, bleiben unser Eigentum 
und sind für die Dauer der Vertragsdurchführung 
auf Kosten des Vertragspartners für uns sorgfältig 
zu lagern. Sie dürfen nur für die vertraglich verein-

barten Zwecke verwendet und Dritten nur soweit 
zugänglich gemacht werden. 

11.2 Werkzeuge und sonstige Fertigungsmittel, dürfen 
ohne schriftliche Zustimmung weder verschrottet 
noch Dritten, insbesondere zum Zwecke der Ferti-
gung, zugänglich gemacht werden. 

11.3 Wir behalten uns alle Rechte an Zeichnungen und 
Erzeugnissen vor, die nach unseren Angaben gefer-
tigt wurden, sowie an Verfahren, die von uns  
entwickelt wurden. 

11.4 Auf das Ausbleiben notwendiger, von Elma zu lie-
fernden Unterlagen kann sich der Vertragspartner 
nur berufen, wenn er die Unterlagen schriftlich 
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angemahnt und nicht innerhalb einer angemesse-
nen Frist erhalten hat. 

12 Handelsklauseln 

Soweit nichts Abweichendes vereinbart ist, gelten 
für die Auslegung der Handelsklauseln die von der 
Internationalen Handelskammer festgelegten 
Incoterms in der jeweils neuesten Fassung. 

13 Ursprungsnachweis, Exportbeschränkungen 

13.1 Von uns angeforderte Ursprungsnachweise wird der 
Vertragspartner mit allen erforderlichen Angaben 
versehen und uns ordnungsgemäss unterzeichnet 
unverzüglich zur Verfügung stellen. Der Vertrags-
partner wird Elma von allen behördlichen Ansprü-
chen bzw. Nachforderungen freistellen, die sich aus 
unrichtigen Ursprungsnachweisen ergeben. 

13.2 Der Vertragspartner wird uns informieren, wenn ein 
Liefergegenstand ganz oder zum Teil Export- 
beschränkungen nach den einschlägigen Aussen-
wirtschaftsrechtsbestimmungen unterliegt (z.B. 
CH- oder EU-Aussenwirtschaftsrecht). 

14 Geheimhaltungsverpflichtung 

Die Vertragspartner verpflichten sich, alle nicht  
offenkundigen kaufmännischen oder technischen 
Einzelheiten, die ihm durch die Geschäftsbeziehung 
bekannt werden, als Geschäftsgeheimnis zu behan-
deln. Alle Angaben, Zeichnungen usw., die Elma 
dem Vertragspartner aushändigt, dürfen nicht für 
andere Zwecke verwendet, vervielfältigt oder  
Dritten zugänglich gemacht werden. Kommt es 
nicht zur Lieferung oder wird eine finale Bestellung 
angekündigt, ist der Vertragspartner unaufgefor-
dert verpflichtet, Elma alle Unterlagen einschliess-
lich aller angefertigten Duplikate auszuhändigen. 
Unterlieferanten sind entsprechend zu verpflichten. 

15 Sonstige Bestimmungen 

15.1 Ergänzend zu den Vertragsbestimmungen und den 
vorliegenden AEB gilt für alle Rechtsbeziehungen 
zwischen Elma und dem Vertragspartner unter Aus-
schluss ausländischer Rechte schweizerisches 
Recht. 

15.2 Erfüllungsort für sämtliche Lieferungen und Leis-
tungen sowie Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
ist der Sitz von Elma. Elma ist darüber hinaus 
berechtigt, den Vertragspartner auch an dessen 
allgemeinen Gerichtsstand in Anspruch zu nehmen. 

15.3 Die Bestimmungen des Wiener UN-Übereinkom-
mens vom 11.04.1980 zu Verträgen über den 
Internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht /CISG) 
finden keine Anwendung. 

15.4 Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, ohne  
vorherige schriftliche Zustimmung von Elma den 
Auftrag oder wesentliche Teile des Auftrags an 
Dritte weiterzugeben. 

15.5 Elma wird personenbezogene Daten des Lieferan-
ten entsprechend den jeweils geltenden daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen behandeln. 

15.6 Sollte eine Bestimmung dieser AEB ungültig oder 
nicht durchsetzbar sein oder werden, so bleiben die 
übrigen Bestimmungen dieser AEB gültig. Die  
Parteien vereinbaren, ungültige oder nicht durch-
setzbare Bestimmungen durch gültige oder durch-
setzbare Bestimmungen zu ersetzen, welche 

wirtschaftlich der Zielsetzung der Parteien am 
ehesten entspricht. Dies gilt auch für den Fall einer 
Lücke. 

16 Internationale Ausfuhrkontrollvorschriften 

Der Vertragspartner ist verpflichtet, uns jegliche 
Einschränkungen oder Beschränkungen, die sich 
auf Ausfuhrkontrollvorschriften, insbesondere auf 
US-Ausfuhrkontrollvorschriften beziehen, zum  
Beispiel das Waffenausfuhrkontrollgesetz und die 
International Traffic in Arms Regulations (ITAR), 
sowie jegliche Einschränkungen zu melden, denen 
die zu liefernden Waren, zu übermittelnden  
Informationen oder Daten wie zu erbringenden 
Leistungen, entweder in ihrer ursprünglichen Form 
oder nach Einbau in andere Baugruppen / Systeme 
unterliegen. Der Vertragspartner hat uns insbeson-
dere von jeglichen Einschränkungen in Kenntnis zu 
setzen, die sich auf den Transfer oder Re-Transfer 
der zu liefernden Waren, zu übermittelnden  
Informationen oder Daten oder zu erbringenden 
Leistungen beziehen, und muss dem Käufer Anwei-
sungen erteilen, die erforderlichen Schritte zur  
Erhaltung dieser Vorschriften zu unternehmen. Die 

vertragsschliessenden Parteien arbeiten im Hinblick 
auf die Erfüllung der Ausfuhrkontrollvorschriften 
zusammen. Jeder Verstoss gegen diese Bestim-
mung trotz angemessener Nachfrist, stellt einen 
wichtigen Grund dar, der uns zur sofortigen  
Vertragsauflösung berechtigt. 

17 Anti-Korruptionsbestimmung 

Der Vertragspartner und Elma sind vertraut mit 
dem Anti-Korruptionsabkommen der Vereinten  
Nationen, der Konvention der OECD über den 
Kampf gegen Bestechung ausländischer Beamter 
bei internationalen Geschäftstransaktionen vom 
21.11.1997 und den 2009 Anti Bribery Recommen-
dation and Good Practise Guidance sowie mit den 
einschlägigen Gesetzesbestimmungen zum Kampf 

gegen Bestechung und unlauteren Wettbewerb,  
gemäss den bestehenden Gesetzen ihres Landes. 
Die Parteien gewähr-leisten, dass sie diese Bestim-
mungen befolgen. 
 
 
 
 
 
 
Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen der Elma 
Electronic AG liegen in deutscher und englischer 
Sprache vor. Sollte die englische Übersetzung vom 
deutschen Original abweichen, gilt die deutsche 
Version als verbindlich. 

 

  

 
 © Elma Electronic AG 
 Hofstrasse 93  CH-8620 Wetzikon | Schweiz 

 +41 44 933 41 11 | www.elma.com 

 purchase@elma.ch 


